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8B»1tr. fdjttetj. („aWeijterMott*)

2tbMlbung 2,

pacfung £>aï6er, juin Betfegett eingerichtet ift. die Sohr»
fd^nedCeit fönnen mit 10, 20, 25, 30, 35 nnb 40 cm
®urdjmfffet geliefert merben. 2ln ber Sohrfchnecfe be=

finbet fiel) oben eine Etappe, bie beim Sohren hochgehoben
wirb unb bie loggelöfte (gebe burchläfjt. Sluf S3itb 1
ift oben etne Sohrfchnecfe mit bochftebenber Mappe ab»
gebilbet. Sei .g>ocl)f)eben bes Bohrers frfjliefit ftch bie
fftappe unb oertjinbert bag durchfallen ber loggebohrten
®tbe. Unten auf Sitb 1 ift etne jroette SÖofirfcEjnecfe
bargefieBt, an ber unten recht! jmei ©ta^lfpi^en ju fehen
ftnb, bie baju bienen foüen, etmaige ©tetne au§ ihrer
Soge ju bringen, die ©teine merben bann burdt) bie

Slbbilbung 3.

©chraubenflädje ber, Sohrfchnecfe metter beförbert unb
gehen burch bie offene Mappe nach oben, ©tetne big
ju gauftgröjje bilben für ben Solltet fein fpinbernts,
fonbern merben mit ber burdEjbohrten ©rbe glatt heraug»
gehoben, fo bafj man Unterfuchungen beg ©tbreicfig gut
»ornehmen fann. 9iur horte ©efteine, alfo Reifen, bilben
für ben Bohrer ein unüberroinblidhe! ijlnbernig. ©in
SRann bohrt mit ber fpanb ein Socf) oon 1 m diefe
unb 20—30 cm durchmeffer in etroa 8—10 ÜJiinuten.
ßum dieferbohren merben meift 2 SRann benötigt, nament»
lieh bei fernerem Soben. Si! ju 4 m diefe macht bag
Sohren mit bem ©rbbohrer dalpa, mie bie ©tfatjrung
gelehrt hat, gar feine ©chroierigteiten; eg foil aber auef)
fdf)on big 12 m diefe gebohrt roorben fein, dabei roirb
nicht mehr ©rbreief), SRafen, ißflafter, 3lfphalt ufro. be»

fdfjäbigt, alg bem durdjmeffer ber Sohrung entfpricht.
Stuf Silb 2 ift ein folder ©rbbohrer in dütigfeit bet
1 m diefe in befonbetg fteinigem unb hartem ©tbreidj
bargefteEt.

fßrofpefte unb Offerten flehen Qntereffenten »on ber
gitma H3etitpierre gtl! & @o., Saumafchinen, Sfteuchâtel
jur Serfügung.

Oolkswtrt$êati.
@inftthr6cfdjr8*!u*ge*. die fchroeijerifche ©infuhr»

fommiffion befchMs einftimmig bei jroei ©nihaltungen,
bem Sunbesrat juhanben ber Sunbegoerfammlung mit
Südfftdht auf bie immer noch fchmierigen roirtfcfiaftltchen
Serhältniffe ju beantragen, e! fei ber Sunbesbefcf)luf5
betreffenb bie Sefdfjränfung ber ©infuhr übdr ben
31. SRärj 1924 htnaug big 31. SRärj 1925 ju per»
längern.

die £>ilfeleiftu*gen be! SunöeS jur Setämpfuttg
ber SïrbettSlofigïéit. ffn Seantroortung einer ©ingabe
be» ©chroetjer, ©eroerffd&aftgbunbeë betreffenb durch»
führung oermehrter Sotfianbgarbeiten unb Aufhebung
be! Sunbegratgbefchluffeg oom 18. SBai 1923 ftellt ber
Sunbegrat feft, bag burch bie SefdEjleunigung ber
©leftrifijierung ber Sunbegbalfnen eine mich»

tige unb umfaffenbe 3lia|nahme jüm groeefe ber Sit»
beiigbefdjaffung getroffen roorben fei. daburdfjer»
geben ftdh für roeite Meife ber ffnbuftrte, beg ©eroerbeg
unb ber arbeitenben Seoötferung auf igahre hinau! oet»

mehrte älrbeitggelegenheiten. Söeitere Sorfeljren fönnen
mit 9iücfficht auf bie finanjieEe Sage beg Sunbeg nicht
in Setracht fommen. /

dag eibgenöffifdhe Solfgroirtfchaftg»departement hat
bie Kantongregierunaen barauf aufnterfiam gemacht, baff
bort, mo auf ben Söinter ^trt mit einer .Bünahtne ber

Ülrbeitslofigfeit gerechnet merben muff, fftotfianbgat»
beiten in bie äßege geleitet merben foUen. ©leicïjseitig
mürben ben Kantonen au! ben noch »orhanbenen 9fot=

ftanbgfrebiten beg Sunbeg bie nötigen ©umroen. ;jür
Setfügung gefteBt, um bie Sornahme öerärtiger Arbeiten

ju förbern. die Aufhebung be! Sunbesratg Sefcfjluffeg
oom SOtai b. lehnt ber Sunbegrat ab. '

Sefchüftigmiß oo* 2lrbeitglofea bei Sotfta*Dg»2if»
beite* im Canton Böridfj. 9iegierunggrat hat bie

Seftimmungen über bie Sefdfjäftigung oon Slrbeitglofen
bei 4iotftanb§arbeiten oom 8. Slpril 1922, fomeit biefe

Sorfchriften burch Serfaffung, Dbligationenrecht unb
gütjorgeerlaffe geregelt, ftnb, aufgehoben unb bie oet»
bleibenben 2trbeitgbeftimmungen in jeitgero,äffet gaffung
in bie Sauoerträge hinübergenommen. ffV-'

Bti eventuellen Doppel$eidungtn oder un-
ritfttifleu Jidressen bitte* wir su rtRUmitren, un u«>

*5ti«e Hotte« su spare«. Die expédition. -

Mnstr. schwetz. Hm»dw.«à«g („Meisterblatt«)

Abbildung 2,

Packung halber, zum Zerlegen eingerichtet ist. Die Bohr-
schnecken können mit 10, 20, 25, 30, 35 und 40 em
Durchmesser geliefert werden. An der Bohrschnecke be-
findet sich oben eine Klappe, die beim Bohren hochgehoben
wird und die losgelöste Erde durchläßt. Auf Bild 1
ist oben eine Bohrschnecke mit hochstehender Klappe ab-
gebildet. Bei Hochheben des Bohrers schließt sich die
Klappe und verhindert das Durchfallen der losgebohrten
Erde. Unten auf Bild 1 ist eine zweite Bohrschnecke
dargestellt, an der unten rechts zwei Stahlspitzen zu sehen
find, die dazu dienen sollen, etwaige Steine aus ihrer
Lage zu bringen. Die Steine werden dann durch die

Abbildung 3.

Schraubenfläche der Bohrschnecke weiter befördert und
gehen durch die offene Klappe nach oben. Steine bis
zu Faustgröße bilden für den Bohrer kein Hindernis,
sondern werden mit der durchbohrten Erde glatt heraus-
gehoben, so daß man Untersuchungen des Erdreichs gut
vornehmen kann. Nur harte Gesteine, also Felsen, bilden
für den Bohrer ein unüberwindliches Hindernis. Ein
Mann bohrt mit der Hand ein Loch von 1 m Tiefe
und 20—30 am Durchmesser in etwa 8—10 Minuten.
Zum Tieferbohren werden meist 2 Mann benötigt, nament-
lich bei schwerem Boden. Bis zu 4 m Tiefe macht das
Bohren mit dem Erdbohrer Talpa, wie die Erfahrung
gelehrt hat, gar keine Schwierigkeiten; es soll aber auch
schon bis 12 m Tiefe gebohrt worden fein. Dabei wird
nicht mehr Erdreich, Rasen, Pflaster, Asphalt usw. be-
schädigt, als dem Durchmesser der Bohrung entspricht.
Auf Bild 2 ist ein solcher Erdbohrer in Tätigkeit bei
1 m Tiefe in besonders steinigem und hartem Erdreich
dargestellt.

Prospekte und Offerten stehen Interessenten von der
Firma Petitpierre Fits & Co., Baumaschinen, Neuchâtel
zur Verfügung.

WlltMttKâ
Einfuhrbeschränkungen. Die schweizerische Einfuhr-

kommisfion beschloß einstimmig bei zwei Enthaltungen,
dem Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung mit
Rücksicht auf die immer noch schwierigen wirtschaftlichen
Verhältnisse zu beantragen, es sei der Bundesbeschluß
betreffend die Beschränkung der Einfuhr ûbèr den
31. März 1924 hinaus bis 31. März 1925 zu per-
längern. ^/Die Hilfeleistungen des Bundes zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit. In Beantwortung einer Eingabe
des Schweizer, Gewerkschastsbundes betreffend Durch-
führung vermehrter Notstandsarbeiten und Aufhebung
des Bundesratsbeschlusses vom 18. Mai 1923 stellt der
Bundesrat fest, daß durch die Beschleunigung der
Elektrifizierung der Bundesbahnen eine wich-
tige und umfassende Maßnahme zum Zwecke der Ar-
beitsbeschaffung getroffen worden sei. Dadurch er-
geben sich für weite Kreise der Industrie, des Gewerbes
und der arbeitenden Bevölkerung auf Jahre hinaus ver-
mehrte Arbeitsgelegenheiten. Weitere Vorkehren können
mit Rücksicht auf die finanzielle Lage des Bundes nicht
in Betracht kommen.

Das eidgenössische Volkswirtschafts-Departement hat
die Kantonsregierunaen darauf aufmerksam, gemacht, daß
dort, wo auf den Winter hin mit einer Zunahme der
Arbeitslosigkeit gerechnet werden muß, Notstandsar-
beiten in die Wege geleitet werden sollen. Gleichzeitig
wurden den Kantonen aus den noch vorhandenen Not-
standskrediten des Bundes die nötigen Summen. Mr
Verfügung gestellt, um die Vornahme derartiger Arbeiten

zu fördern. Die Aufhebung des Bundesrats Beschlusses

vom Mai d. I. lehnt der Bundesrat

Beschäftigung vo« Arbeitslosen bei Notstauds-Ar-
beiteu im Kanton Zürich. Der Regierungsrat hat die

Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeitslosen
bei Notstandsarbeiten vom 8. April 1922, soweit diese

Vorschriften durch Verfassung, Obligationenrecht und

Fürsorgeerlasse geregelt- sind, aufgehoben und die ver-
bleibenden Arbeitsbestimmungen in zeitgemäßer Fassung
in die Bauverträge hinübergenommen.

HM" »ei eventuellen vopvetîtnaungen oSer un-
richtige« Mr«»«« bitten wir «u r«ili«i»iere». u« un-
«Stige sistten «u vie CxpeMis«.
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